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Einführung in die Problematik und Abgrenzung des Themas

Die Strafbarkeit des faktischen Organs als Teilproblem der
Unternehmenskriminalität

Die Strafbarkeit des faktischen Organs stellt nur einen Teil derjenigen Pro-
blemfälle dar, die im Bereich der Wirtschaftskriminalität auftreten. In die-
sem Bereich hat sich das Unternehmen, abgesehen von seiner rechtlichen
Erscheinung als Einzelunternehmen, Personen- oder Kapitalgesellschaft,
seit Langem als zentrale Gestalt durchgesetzt, sodass der Begriff „Wirt-
schaftskriminalität“ mittlerweile nahezu mit dem Begriff „Unternehmens-
kriminalität“ synonym verwendet wird.1 Um die Haftungszurechnung im
Unternehmen schematisch zu beschreiben, lassen sich drei Konstellatio-
nen herausarbeiten. Zunächst kommt in horizontaler Hinsicht die Frage
einer Haftung des Unternehmens selbst in Betracht.2 In vertikaler Hinsicht
bildet die Haftung der hierarchisch übergeordneten Personen für Taten und
Unterlassungen ihrer Untergebenen, entweder wegen Verletzung einer Ga-
rantenstellung oder wegen Verstoßes gegen speziell vorgeschriebene Auf-
sichtspflichten, eine Zurechnungsverschiebung „nach oben“ ab.3 Die dritte
Konstellation und zugleich Teilgegenstand der vorliegenden Untersu-
chung, nämlich die Haftung der Organe und Vertreter für Taten, die an-
fänglich das Unternehmen betreffen, stellt schließlich eine Ausdehnung
der strafrechtlichen Haftung „nach unten“ dar.4

Die Ursprünge der Problematik rund um die Strafbarkeit des faktischen
Organs bestehen bereits darin, dass die meisten Straftatbestände im Wirt-
schaftsstrafrecht als Sonderdelikte ausgestaltet sind.5 Die sich daraus erge-
benden Zurechnungsschwierigkeiten und Strafbarkeitslücken können er-
blickt werden, wenn das Auseinanderfallen von Handlung und Zuständig-

§ 1

I.

1 Vgl. nur Hefendehl, ZStW 2007, 816 (818 f.).
2 Zum Zusammenhang mit der Vertreterhaftung vgl. nur NK-StGB3/Marxen, § 14

Rn. 10 ff.
3 Dazu s. Bülte, Vorgesetztenverantwortlichkeit im Strafrecht, 2015, S. 55 -95.
4 So Schünemann, Unternehmenskriminalität, 1979, S. 61; Tiedemann, WiStr3,

Rn. 241a; Silva Sánchez, Coimbra-Symposium, 1995, S. 307.
5 Tiedemann, WiStr3, 2010, Rn. 56.
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keit im Unternehmensstrafrecht6 einerseits sowie die vorwiegend stati-
sche, am Zivilrecht orientierte Begriffsbildung bei den Sonderstraftatbe-
ständen andererseits berücksichtigt werden.Während bei den Allgemein-
delikten jeder tauglicher Täter sein kann, ist der Täterkreis bei den Son-
derdelikten durch die im Gesetz umschriebenen Eigenschaften des Hand-
lungssubjektes begrenzt.7 Solche im Bereich der Wirtschaftskriminalität
sehr häufig vorkommenden Eigenschaften, wie etwa „Arbeitgeber“ oder
„Schuldner“, betreffen meistens das Unternehmen selbst. Handelt es sich
beispielsweise bei dem „Arbeitgeber“ i. S. v. § 266a StGB, dem „Schuld-
ner“ i. S. v. §§ 283 ff. u. a. um eine juristische Person, fällt die Strafbarkeit
schon wegen des Prinzips „societas delinquere non potest“ aus. Ist dage-
gen der Vertretene eine natürliche Person, fällt wieder seine Strafbarkeit
aus, da der Vertretene nicht handelt. Die Straflosigkeit des tatsächlich han-
delnden Vertreters ergibt sich aus der Tatsache, dass bei ihm die „besonde-
ren persönlichen Merkmale“, die die Strafbarkeit begründen, nicht vorlie-
gen. Ferner scheitert eine Bestrafung wegen mittelbarer Täterschaft oder
Teilnahme, da bei der Ersten die besondere Eigenschaft gleichermaßen
notwendig ist und bei der Zweiten eine rechtswidrige Haupttat fehlt.8

Die „Überwälzung“9 dieser Eigenschaften und die Ausdehnung der
Strafbarkeit auf die handelnden natürlichen Personen (Organe, Vertreter
und Beauftragte) wurde zunächst durch die Einführung des § 50a StGB
a. F. ermöglicht.10 Diese Vorschrift entspricht dem heutigen § 14 StGB,
der durch das Zweite Gesetz zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminali-

6 Schünemann, in: Madrid-Symposium, 1994, S. 265, 271: „Weiterhin kommt als
dritte Besonderheit und zugleich als drittes Problem der strafrechtlichen Zurech-
nung das aus der arbeitsteiligen Struktur der modernen Volkswirtschaft resultieren-
de Auseinanderfallen von Ausführungstätigkeit, Informationsbesitz und Entschei-
dungsmacht hinzu“; ders., Unternehmenskriminalität, S. 30 ff., 41 ff., 44 ff.; ders.,
in: LK12, § 14 Rn. 1–3. Vgl. weiter Bosch, Organisationsverschulden im Unterneh-
men, 2002, S. 13 ff. m.w.N.

7 Vgl. nur Wessels/Beulke/ Satzger, Strafrecht AT46, Rn. 52 ff.
8 Vgl. BGH St 21, 101, 105.
9 Bruns, GA 1982, 1 (8).

10 § 50a StGB a. F. wurde durch das Einführungsgesetz zum Gesetz über Ordnungs-
widrigkeiten (EGOWiG) vom 24. 5. 1968 (BGBl. I, S. 503 ff.) eingesetzt. Vorgän-
ger des § 50a a. F. ist § 14 E 1962 gewesen. Dieser ging weiter auf § 14 des StGB-
Entwurfes von 1958 zurück, der auch bei Sonderdelikten eine Tatbestandserweite-
rung vorsah.Zur Entstehungsgeschichte des § 14 StGB s. Schünemann, in: LK-
StGB12, § 14, Entstehungsgeschichte; Bruns, JZ 1958, 461 ff.
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tät11 sowie durch das EU-Rechtsinstrumente-AG vom 22. August 200212

geändert wurde.13 Der Regelung des § 14 StGB und der ihr gleichlauten-
den des § 9 OWiG kommt im Wirtschaftsstrafrecht eine große Bedeutung
zu. Für die vorliegende Untersuchung kommt insbesondere § 14 III StGB
in Betracht, der die zivilrechtlichen Mängel der die Vertretung bzw. die
Beauftragung begründenden Rechtshandlung für unbeachtlich erklärt. Die-
ser Absatz soll zudem die strafrechtliche Haftung des faktischen Organs
begründen und die kontroverse Methode der sog. „faktischen Betrach-
tungsweise“ zum Ausdruck bringen, die zur strafrechtlichen Einbeziehung
des faktischen Organs bereits vor der Schaffung des § 14 StGB benutzt
wurde.14

Mit dem „Handeln für einen anderen“ des § 14 StGB erschöpft sich die
dieser Arbeit zugrunde liegende Frage nach der Strafbarkeit faktischer Or-
gane im Recht der Kapitalgesellschaften, insbesondere in der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung und der Aktiengesellschaft, nicht. Im Neben-
strafrecht und teils auch im StGB tritt das Organ selbst als Adressat zahl-
reicher Vorschriften auf. Die §§ 82–85 GmbHG, §§ 399 ff. AktG, § 15a
InsO, §§ 369 ff. AO i. V. m. § 34 AO u. a. bilden den wichtigsten Teil sol-
cher – im Folgenden auch als „Geschäftsführungs“-Delikte15 oder Vertre-
tersonderdelikte bezeichneten – Straftatbestände.16

Sowohl bei den Delikten, die in den Anwendungsbereich des § 14 StGB
bzw. des § 9 OWiG fallen, als auch bei den Vertretersonderdelikten besteht
das Problem der Strafbarkeit des faktischen Organs gerade darin, dass die-
se Person weder die von § 14 StGB noch die von den Vertretersonderde-
likten vorausgesetzten besonderen Tätereigenschaften aufweist. Nicht sel-
ten ist diese Person auch gesetzlich verhindert, die Stelle eines vertre-
tungsberechtigten Unternehmensorgans rechtmäßig zu übernehmen.17 Sie
bedient sich daher eines „Strohmannes“, um ihre unternehmerischen Pläne

11 2. WiKG vom 15. 5. 1986 (BGBl. I, S. 721 ff.).
12 BGBl. I, S. 3387 ff.
13 Zur Entstehungsgeschichte des § 14 StGB s. Schünemann, in: LK-StGB12, § 14,

Entstehungsgeschichte; Bruns, JZ 1958, 461 ff.
14 Vgl. nur Tiedemann, WiStr3, Rn. 57.
15 Vgl. Kohlmann, GmbH-Geschäftsführer, S. 1 ff. und passim.
16 Unter anderen werden die Begriffe „Sondervertreterdelikte“ (so SK- StGB8/ Hoyer,

§ 14 Rn. 87), „Vertretersondertatbestände“(so MK-StGB2/ Radtke, § 14 Rn. 44)
und „Geschäftsführersondertatbestände“ (so Ceffinato, Legitimation, S. 79) auch
verwendet.

17 Vgl. nur §§ 6 II 2 GmbHG und 76 III 2 AktG.
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abzuwickeln. Dadurch ergeben sich ungerechte Strafbarkeitslücken, weil
es meistens auch an einem verantwortlichen Sondertäter fehlt, so dass so-
wohl die Strafbarkeit des nicht qualifizierten, faktischen Organs als auch
die des als Strohmann agierenden Sonderqualifizierten scheitert. Beim
Fehlen eines Haupttäters scheidet – wie bereits erwähnt- zudem eine Haf-
tung wegen Teilnahme des faktischen Organs aus.18 Nicht nur im Krimi-
nalstrafrecht und insbesondere im Insolvenzstrafrecht erlangen solche Er-
gebnisse große praktische Bedeutung. Darüber hinaus könnte eine Straflo-
sigkeit gem. § 9 OWiG im Recht der Ordnungswidrigkeiten den Weg zur
Verhängung einer Geldbuße gegen das Unternehmen gem. § 30 OWiG
versperren.19 Diese gewichtigen Strafbarkeitslücken werden in der Praxis
durch eine langjährige, nicht bedenkenfreie BGH-Rechtsprechung zum
„faktischen Organ“, an die sich auch ein zunehmender Teil des Schrift-
tums anschließt, beseitigt.20

Der Begriff „faktisches Organ“ ist allerdings mehrdeutig und wird in
zwei bzw. drei Fallkonstellationen relevant. Als faktisches Organ werden
das bestellte Organ einer fehlerhaften Gesellschaft, das fehlerhaft bestellte
Organ einer völlig wirksamen Gesellschaft und die Person, die trotz unter-
bliebenen Bestellungsaktes die Organtätigkeit tatsächlich ausübt, bezeich-
net. Sowohl in der ersten als auch in der zweiten Konstellation wird die
Strafbarkeit des Organs fast einwandfrei bejaht; beide bleiben aber wohl
in Betracht, denn sie dienen der Ableitung der für die dritte Konstellation
relevanten Ergebnisse. Im Schrifttum und in der Rechtsprechung wird der
Begriff „faktisches Organ“ mit dem des „faktischen Geschäftsführers“, der
sich auf den Geschäftsführer einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH) bezieht, abwechselnd benutzt. Der wichtigste Grund dafür ist die
Gestaltungsform der GmbH,21 so dass der größte Teil der Rechtsprechung
und der einschlägigen Literatur ausschließlich die Strafbarkeit des fakti-
schen GmbH-Geschäftsführers betrifft. Zudem wird vertreten, dass sich
eine für alle Gesellschaftsformen einheitlich anwendbare Lösung der Pro-

18 Vgl. BGH St 21, 101, 105.
19 Dass die drohenden Lücken durch die Regelung des § 30 I Nr. 5 OWiG vermieden

werden, s. § 8 I. 3. b.
20 Dazu in § 3.
21 Vgl. Tiedemann, Scholz-GmbHG10, Vor §§ 82 GmbHG, Rn. 3. Zur „besonderen

Insolvenzanfälligkeit“ der GmbH s. BGH, Beschl. v. 10. 2. 2009 – 3 StR 372/08,
NZG 2009, 673, 675. Eingehend dazu letztens Hanft, Strafrechtliche Probleme im
Zusammenhang mit der Einmann-GmbH, 2006, S. 40 ff.
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blematik des faktischen Organs nicht ergeben kann.22 Dabei stellt sich die
Frage, ob es sich beim faktischen Organ um eine allgemeine Rechtsfigur
oder bloß um ein Problem der Einzelnormanwendung handelt.23 Da im
Recht der Personengesellschaften die Prinzipien der Selbstorganschaft, der
Einzelgeschäftsführung24und der unbeschränkten und unbeschränkbaren
Haftung aller Gesellschafter gelten,25 ist daher festzustellen, dass die Pro-
blematik des faktischen Organs hauptsächlich bei den Kapitalgesellschaf-
ten und dabei überwiegend in Bezug auf die GmbH von Bedeutung ist.

Festsetzung des in Betracht kommenden Täterkreises

Bei der Festsetzung des in Betracht kommenden Täterkreises taucht not-
wendigerweise ein eigentümliches Problem auf. Es wird die Strafbarkeit
des faktischen Organs untersucht, obwohl dieser Begriff keinen klaren In-
halt hat. Wie oben erwähnt wurde, wird darunter das Organ verstanden,
das im Gegensatz zu einem rechtswirksam bestellten Organ entweder feh-
lerhaft oder überhaupt nicht bestellt wurde.26 Bei einem fehlerhaft bestell-
ten Organ gibt es zumindest bezüglich der Abgrenzung des Personenkrei-
ses keine Schwierigkeit, da sich diese gerade durch die fehlerhafte Bestel-
lung vornehmen lässt.Bei einem nicht einmal bestellten Organ ergibt sich
dagegen ein Teufelskreis. Wird nämlich versucht, die Strafbarkeit des fak-
tischen Organs darauf zu stützen, dass dieses bestimmte Aufgaben wahr-
nimmt bzw. gewisse Voraussetzungen erfüllt, indem dem faktischen Organ
gewisse Merkmale zugerechnet werden, werden diese Merkmale, die ver-
mutlich ein faktisches Organ innehaben muss, um überhaupt als Täter der
einschlägigen Sonderdelikte bestraft zu werden, gleichzeitig Inbegriff des
faktischen Organs. Anders gesagt, es wird von einem unklaren Begriff des

II.

22 Vgl. Groß, Verantwortlichkeit, S. 111, 179.
23 Vgl. Stein U., Das faktische Organ, 1984, S. 95.
24 Windbichler, Gesellschaftsrecht22, § 14 II Rn. 1 ff.; Schmidt K., Gesellschafts-

recht4, § 14 II 2, S. 410.
25 Windbichler, Gesellschaftsrecht22, § 15 III Rn. 16. Die unbeschränkte Haftung be-

trifft bei der KG nur die Komplementäre. Nur denen steht die Geschäftsführung
zu: Windbichler, Gesellschaftsrecht22, § 17 IV Rn. 10.

26 Wie oben gesagt, bezeichnet man als faktisches Organ daneben auch das wirksam
bestellte Organ einer nichtigen Gesellschaft, was allerdings keine Schwierigkeit
bereitet, denn eine nichtige Gesellschaft ist wirksam bis sie durch eine Nichtig-
keitsklage aufgelöst wird. Vgl. Groß, Verantwortlichkeit, S. 37.
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faktischen Organs ausgegangen und dieser Begriff wird durch die Merk-
male definiert, die auch die Strafbarkeit begründen sollen.

Um diesen Zirkelschluss zu vermeiden, wird zunächst allgemein das
faktische Organ im weiteren Sinne, d.h. sowohl das fehlerhaft bestellte Or-
gan, als auch das nicht einmal bestellte Organ (faktisches Organ im enge-
ren Sinne), untersucht. Im Verlauf der Arbeit wird sich zeigen, ob andere
Personen außer den rechtswirksam bestellten Organen auch in die Straf-
barkeit einbezogen werden können. Beim Ziehen der Auslegungsgrenzen
der einschlägigen Normen wird dann ein anderer Weg bezüglich des feh-
lerhaft bestellten Organs gegangen. Die genauen Konturen des faktischen
Organs im engeren Sinne werden dagegen zusammen mit seiner dogmati-
schen Begründung gezeichnet.

Theoretisch können jedenfalls als faktische Organe i. e. S. beispielswei-
se folgende Personen in Betracht kommen:27

– Hintermänner, die das Amt des wirksam bestellten Organs einnehmen;
– faktische Organe, die entweder nie bestellt oder vorzeitig abberufen

wurden;
– Gesellschafter bzw. Aktionäre oder auch Gläubiger, die wegen ihrer

überragenden Stellung im Unternehmen das bestellte Organ manipulie-
ren oder verdrängen;

– Prokuristen, Rechtsanwälte, Steuerberater u. a., die Einfluss auf das
Unternehmen ausüben.

Zur Feststellung der in Betracht kommenden Straftatbestände

Kein Problem bei den allgemeinen und den unechten
Unterlassungsdelikten

Die Allgemeindelikte, wobei tauglicher Täter „jeder“ sein kann, soweit er
den jeweiligen gesetzlichen Tatbestand erfüllt, bereiten für die Strafbarkeit
des faktischen Organs keine Schwierigkeiten.28

Ebenso wenig problematisch für die Haftung des faktischen Organs
sind die unechten Unterlassungsdelikte. Die in der heutigen deutschen
Strafrechtsdogmatik anerkannte Garantenstellung als „Summe von Voraus-

III.

1.

27 Ähnlich schematisiert auch Kratzsch, ZGR 1985, 506 (508).
28 Vgl. nur Büning, Verantwortung, S. 238.
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setzungen, aus denen sich die Pflicht ergibt, gegen Rechtsgutsgefährdun-
gen einzuschreiten“29, kann jeden, d. h. auch das faktische Organ, unter
den Voraussetzungen des § 13 StGB treffen. Aus demselben Grund ist die
Vertreterhaftung dabei irrelevant. § 14 StGB und damit auch die Frage der
Strafbarkeit des faktischen Organs i. S. v. § 14 III StGB kommen daher
nur insoweit in Betracht, „wie der Tatbestand eine über die allgemeinen,
durch Übertragung der Herrschaftsposition delegierbaren Garantenstel-
lungen hinausgehende Täterqualifikation voraussetzt, die den nicht dele-
gationsfähigen personalen Status betrifft“.30

An das Vertretungsorgan einer juristischen Person adressierte
Sonderdelikte (Vertretersonderdelikte)

Bei den Sonderdelikten wird der Täterkreis durch „die im gesetzlichen
Tatbestand umschriebene Eigenschaft des Handlungssubjekts begrenzt“31.
Diejenigen Straftatbestände, meistens aus dem GmbHG, AktG, der InsO
u. a., die als Täter das Vertretungsorgan einer juristischen Person bezeich-
nen, lassen sich dementsprechend den Sonderdelikten zuordnen. Das straf-
würdige Verhalten wird entweder durch Tun (Begehungs-Sonderdelikte32)
oder Unterlassen (echte Unterlassungs-Sonderdelikte33) umschrieben.

Hier stellt sich meistens die Frage, ob diese Vorschriften nur auf das
(ordnungsgemäß) bestellte Vertretungsorgan anwendbar sind oder auch
das faktische Organ betreffen. Musterbeispiele dieser Problematik bilden
die §§ 82, 84 und 85 GmbHG, §§ 399 ff. AktG, § 15a InsO, §§ 369 ff. AO
i. V. m. § 34 AO u. a. Wegen der Häufigkeit einer Täterschaft seitens des
Geschäftsführers einer GmbH wird dabei auch generell von „Geschäfts-
führungs“-Delikten i. e. S. gesprochen.34

2.

29 S/S-StGB29/ Stree/ Bosch, § 13 Rn. 7.
30 Schünemann, in: LK-StGB12, § 14 Rn. 25. Vgl. auch S/S-StGB29/Perron, § 14

Rn. 6.
31 Wessels/Beulke/ Satzger, Strafrecht AT46, Rn. 54.
32 Vgl. die Gründungs- oder Geschäftslagetäuschung in § 82 GmbHG; Kohlmann,

GmbH- Geschäftsführer, S. 10.
33 Vgl. die Verletzung der Verlustanzeigepflicht gem. § 84 GmbHG (n. F.); Baum-

bach/Hueck-GmbHG21, § 84 Rn. 3.
34 Vgl. Kohlmann, GmbH-Geschäftsführer, S. 1 ff. und passim.
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Ursprünglich auf das Unternehmen bezogene Sonderdelikte
(Unternehmensdelikte)

Wie bereits dargelegt, begrenzen einige strafrechtliche Vorschriften den
Täterkreis durch „besondere persönliche Merkmale“, wie z. B. die Merk-
male „Arbeitgeber“35 und „Schuldner“36. Strafbarkeitslücken würden da-
bei insbesondere dann auftauchen, wenn die diese Merkmale aufweisende
Person eine juristische Person ist, die sich aber – dem Grundsatz „societas
delinquere non potest“ gemäß – nicht strafbar machen kann, und die han-
delnde natürliche Person, wie z. B. der Geschäftsführer einer GmbH, nicht
von diesen Merkmalen betroffen ist. Um solche Strafbarkeitslücken zu
vermeiden, greift die Vorschrift des § 14 StGB (bzw. des § 9 OWiG) ein,
die eine „Überwälzung“ solcher Merkmale von der betroffenen Person auf
die handelnde vertretungsberechtigte Person bzw. auf den gewillkürten
Stellvertreter erlaubt. So lassen sich beispielsweise derartige Vorschriften
auf den (ordnungsgemäß) bestellten und deshalb vertretungsberechtigten
Geschäftsführer einer GmbH durch § 14 I Nr. 1 Alt. 1 StGB anwenden.

Doch offen bleibt auch hier die Frage der Strafbarkeit des faktischen
Organs nach dem jeweiligen Sonderdeliktstatbestand i. V. m. § 14 StGB.
§ 14 III StGB erklärt die zivilrechtliche Unwirksamkeit des Bestellungsak-
tes für strafrechtlich unbeachtlich. Zwar sei nur relevant, ob der „Vertreter
oder Beauftragte im Wirkungskreis des eigentlichen Normadressaten mit
dessen Einverständnis oder dem Einverständnis des hierzu Befugten des-
sen Stellung tatsächlich eingenommen hat“37. Einer Ansicht nach verlangt
§ 14 III StGB das Vorliegen eines tatsächlich erfolgten (wenn auch un-
wirksamen) Bestellungsaktes. Nach anderer Ansicht ist dagegen in § 14 III
StGB eine von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelte und
dem Gesetzgeber bewusste selbständige Auslegungsmethode zum Aus-
druck gekommen, die mit Hilfe der sog. faktischen Betrachtungsweise die
strafrechtlichen Begriffe von den zivilrechtlichen Vorschriften losgelöst
interpretiert und daher für die Begründung der Vertreterhaftung keinen Be-
stellungsakt voraussetzt. Die Auslegungsgrenzen dieser Norm und die ihr
zugrunde liegende dogmatische Basis werden im Laufe der Arbeit unter-
sucht.

3.

35 Wie in § 266a StGB.
36 So in §§ 283 ff. und 288 StGB.
37 EEGOWiG S. 65; Schünemann, in: LK StGB, 12.,§ 14 Rn. 69 ff.
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Gegenstand, Ziel und Ablauf der Untersuchung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich daher mit der Frage, ob das „fakti-
sche“ Organ bzw. der „faktische“ GmbH-Geschäftsführer und das „fakti-
sche“ AG-Vorstandsmitglied taugliche Täter im Sinne des § 14 StGB und
der Vertretersonderdelikte der §§ 82, 84 und 85 GmbHG, §§ 399 ff. AktG,
§ 15a InsO u.a. sind. Die Strafbarkeit des „faktischen Organs“ wird zu-
nächst de lege lata und anschließend de lege ferenda untersucht. Ziel der
Arbeit ist es, nicht nur für praktische Probleme und Gesetzeslücken
brauchbare Lösungen anzubieten, sondern vielmehr diese Problemfälle in
die Strafrechtslehre einzugliedern und die Lösungen dogmatisch zu unter-
mauern.

In den folgenden Paragraphen wird zuerst die Rechtslage im Gesell-
schaftsrecht beleuchtet (§ 2) und anschließend werden die strafrechtliche
Rechtsprechung und Literatur zum Thema dargestellt (§ 3). Wie bereits
angedeutet, befindet sich die hier zu untersuchende Frage der Strafbarkeit
des faktischen Organs, wie die Organ- und Vertreterhaftung selbst38, als
Teil der Wirtschaftskriminalität, im Schnittfeld der in diesem Bereich do-
minierenden, aber noch nicht geklärten, tiefgreifenden rechtstheoretischen
und dogmatischen Fragen. Hierbei ist das Problem der Beziehung der ein-
zelnen Rechtsgebiete zueinander und insbesondere der Verselbständigung
oder umgekehrt der Akzessorietät der strafrechtlichen Begriffsbildung und
Auslegung immanent.39Fraglich ist, ob bei den Vertretersonderdelikten des
GmbHG, AktG, der InsO u. a. sich die Begriffe „Geschäftsführer“, „Mit-
glied des Vorstandes“ oder „Mitglied des Vertretungsorgans“ im Strafrecht
anders als im Zivilrecht mit Hilfe der sog.„faktischen Betrachtungsweise“
interpretieren lassen oder ob im Hinblick auf die „Einheit der Rechtsord-
nung“ eine solche Normspaltung ungerechtfertigt ist.40Aus systematischen
Gründen werden daher die Einheit der Rechtsordnung und die Verselb-
ständigung des Strafrechts (§ 4) sowie die faktische Betrachtungsweise
(§ 5) vorab untersucht, so dass die Wiederholung dieser Fragen bei der
tiefgreifenden Auslegung des geltenden Rechts (§ 6) vermieden wird. Das

IV.

38 Vgl. KK-OWiG3/Rogall, § 9 Rn. 7; letztens auch Ceffinato, Legitimation und
Grenzen der strafrechtlichen Haftung nach § 14 StGB, 2012, S. 35 ff.

39 Vgl. nur Wiesener, S. 24 ff., 100 ff., 134 ff. und passim.
40 Zur Problemstellung vgl. Schmidt K., FS Rebmann, 1989, 419, 435 f. Vgl. auch

Ressmann, Die insolvenzstrafrechtlichen Krisenbegriffe und bestrittene Verbind-
lichkeiten, 2015, S. 37 ff, 137 ff.
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Ergebnis der unternommenen Interpretation wird eine Betrachtung de lege
ferenda veranlassen, die das Auffinden des der Organ- und Vertreterhaf-
tung sowie den Vertretersonderdelikten zugrunde liegenden Haftungsgrun-
des voraussetzt (§ 7). Der letzte Paragraph wird schließlich die Arbeit mit
einer Betrachtung bereits vorgebrachter Kriterien der faktischen Organtä-
tigkeit und Gesetzesvorschläge sowie mit dem eigenen Vorschlag vervoll-
ständigen (§ 8).
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